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®lcfttritttnt»tDcrk bes Suintons 3iirid).
Sie fanlonlrätlidje Sommiffion für Prüfung bel

©efd^äft§berid)tc§ unb ber Rechnung ber ©leftrisitätl»
roerfe bel Santon! 3û*àth Pia 1911/12 macht in ihrem
eben erfdjienenen ©erid)te folgenbe ©emetfungen oon
allgemeinem Qntercffe: Sie Aulführung bei in tj 1 bei
©efetjel betreffenb bie ©leftrisitätlroerfe bel Santon!
3ürirf) nom 15. IRärs 1908 niebergelegten ©runbfahel,
baff ber Santon pm 3wedc ber Abgabe elcftrifcher
©nergie ju billigem greife ©leftrisitätlroerfe erftede unb
betreibe, hat aucf) im ^8eridE>t§jaf)re roefentlldje görbe»
rung erfahren, tnbem beute non ben 187 politif'djen
©emeinben bel Santon! nur nod) 35 ober 19 % ber
eleftrifdfen ©nergie entbehren, ©emeinben, beren An»
fdjluff infolge ihrer iîage unb Bauart heute nur mit
hohen Soften oerbunben märe, aber both im Saufe ber
3ett möglich werben roirb, getreu gegebener 3uficherung,
nach unb nach alle Santonlteile mit ©leftrijität ju
oerfehen. Anberfeitl aber hüben bie Santonlroerfe,
ihrem ©harafter einel ftveng nach faufmännifchen
©runbfätjen su leitenben ©etriebe! nadjfommenb, auch
bahin getrachtet, nicht heute fdjon Ret)e ju bauen, beren
SRenbite nod) lange 3alp roirb auf fid) matten laffen,
fonbern fich in ben ©rfahrunglgrunbfat) gehalten, baff
ju einer befcheibenen Renbite bie ©innahmen einen ge»

roiffen Sßrojentfah ber Anlagefoften aulmadjen müffen.
Sie Sommiffion fonftatiert mit ©efriebigung, baff

bal ©eftreben ber ©erroaltung burd)au! bahin geht,
bie beiben fich *>a entgegenftehenben ©runb»
fätje auljugleichcn unb nach dRögiichfett allen Anfor»
berungen geredet su roerben. ©te fonftatiert auch, baff
bie gelegentlich gehörte ©inrebe ber einfettigen ©erücf»
ftchtigung geroiffer Sanbelteile auf Soften ber Qnbuftrte»
betriebe einer ernfthaften ©egrünbung entbehrt. Ser
aiuffaffung ber ©erroaltung, baff bie îenbenj cor ädern

nun bahin gehen follte, bie Anfdjlfiffe in ben Drt!net)en
SU oermehren, fcf)Iiefit fid) bie Sommiffion an; fie hat
bie Überseugung, baff in mancher ber angefd)loffenen
©emeinben auch feitenl ber ©ef)örben ctroal mehr ge»

fchehen fönnte, um bie 3af)l he* Abonnenten su oer»

ftärfen. Sen fieten Anforberungen auf billige eleftrifd)e
Sraft fodte auch eine rid^tige ©egenleiftung gegenübet»
ftehen. Sie ©erroaltung ber ©leftrisitätlroerfe hat
burch bie 3"ftadietung im neuen ©ebäube an ber
©chöntalftraffe in 3üric^ bie erhoffte ©ereinheitlicf)ung
erfahren ; ade Selle bei 3«ntralbetrlebe! ftnb nun
sroecfmäffig untergebracht unb ber ©erfehr bei ©ublifum!
ift baburc| bebeutenb erleichtert roorben. immerhin
bringt aber bte oon ben ©erfehrlsentren ber ©tabt
entfernte Sage el roohl mit fich, &ajj ©erroaltung
fich mit ber ffrage ber ©efchaffung oon ©erlauf!» unb
Aulftedungllofalttäten roirb befaffen. Sie Sommiffion
fonftatiert, baff forooht ©errooltunglrat role Sireftion
mit groffet Arbeitlfreubigfeit unb mit roeifer Umficht
ihrel Amtel roalten. Ste ©erhanblungen smifchen ben

intereffterten Regierungen unb ben ©erroaltunglorganen
bei ©esnau-Söntfcfjroerfe! haben infolge oerfchiebener
Umftänbe ein langfamere! Sempo angenommen, inbem
eine ©tnigung über bie Çauptgrunbfâtje ber Übernahme
burch Santone noch nicht ersielt roerben fonnte.
Um fo mehr ift s" begrüben, baff bie ©erhanblungen
Sur ©rftettung bei eigenen Sraftroerfe! bei ©glilau im
©erichtljahre gute ffortfehritte gemacht haben, bie roohl ju
einer balbigen ©orlage an ben Santonlrat führen roerben.

Sie fßrobuftion ber eigenen SBerfe rourbe aufl
äufferfte aulgenütjt; ber ©esug oon ©esnau fteigerte
ftd) um 11%, oom Albularoerf faft um bie fjälfte.
infolge bel Anfçhluffel bel Santon! 3ug fann nun
ba! llnterroerf Affottern a. A. beffer aulgenfit>,t roerben.

Aud) im Rßetf Stetifon haben fich <>ie ©erhältniffe
burch bie Qnbetrtebfehung ber Sranlformatorenftation
Sur ©etbinbung mit bem £öntfd)neh oorteilhaft geänbert.
Sie ©ergröfferung ber ©ebäufldhfeiten in Rüti roirb
nidft mehr lange hinaulgefdjoben roerben fönnen. Ser
Abfat) ber ©nergie hat eine roefentliche Steigerung er»

fahren; bie ©inselabonnementl haben fich im ©erid)tl=
fahre itnt 3260 ober 43 % oermehrt, bie SBieberoer-
fäufer um sirfa 3%. Ser 9Rehranfd)Iufi beträgt
3544,8 Siloroatt für ©îotoren, 1229,5 Siloroatt für
Sampen unb 607,6 Siloroatt für -ffiärmeapparate.

3n 20 ©emeinben bel Santon! haben bie fantonalen
SBerfe bie ^nftadationen adein beforgt, in anbern
©emeinben in ©erblnbung mit "f3rioatgefd)äften. Sa!
©eftreben ber ©erroattung, ben ©emeinben bte ffinan»
Sierung ber Qnftadationen burch ©ntgegenfommen in
ben 3ihlung!bebingungen ju erleichtern, ift gutsuheiffen
unb su unterftütjen.

Sie Abfchreibungen erfolgten auf ©runb ber ©ilans
bei Rechnung!jahrel 1910/11 unb beroegen fich sroifdjen
0,5% unb iö %. Aufferbem finb $r. 85,321.50 auffet»
orbentlidherroeife abgefäjrieben roorben. Ser Surchfchnitt
ber orbentlicfjen Abfchreiben beträgt 2,7 % bei Anlage»
fapitall. SRit @infd)lu§ ber au^erorbentlichen Àb»

fchreibungen ergibt fich «in ©ro.sentfah oon 3,6%.
Sal ©erichtlfahr roeift einen Überfchufj oon Jr. 591,069.30
auf, etn Refultat, bal geftattet, bem roieberlfolt geäufjer»
ten ©erlangen bei Sanlonlrate! auf ©Raffung eine!
befonberen ©rneuerung!» unbReferoefonb! nachsufommen
unb benfelben erftmatig mit einer ©inlage oon 150000 gr.
SU botieren. Unter ^injustehung biefer ©Inlage finb
4,54 7o abgefchrteben unb surüefgetegt roorben.

3m lehtjährigen ©eridht ber Sommiffion roar bie
Rte inun g ntebergelegt roorben, baf ber Regierungirat
SU ihm geeignet erfdjelnenber 3«Ü Santonlrat
etnen Antrag auf ©rhöhung ber ïOîitglieberjahl bel
©erroaltunglratel unterbreite. Siefer Antrag liegt nun
cor unb geht bahin, bie §§ 4 unb 7 bei Drganifationl»
ftatutl in bem ©tnne absuänbern, baff ber ©erroaltungl*
rat au! 11 Rtitgliebern beftehen foU, oon benen 9 oom
Santonlrate auf unoerbinblidjcn ©orfdf)lag bei Regie»

runglratel unb 2 oon let)terem felbft aul feiner SRitte

SU roählen feien; nicht mehr all 6 DRitglieber bürfen
gleichseitig bem Santonlrate angehören. Sie 3aht
iülitglieber be! lettenben Aulfd)uffel foil oon 3 auf 5 er»

höht roerben. Sie Sommiffion fommt nach reiflicher
Prüfung basu, ben in ber regterunglrätlichen SBeifung
gegebenen ©rünben ihre 3uftimmung su geben unb bem
Santonlrate bie ©enetpnigung bei Antrage! bei Re»

gierunglratel su empfehlen.
Ste Sommiffion unterbreitet bem Santonlrat baher

folgenbe Anträge: 1. Sie Rechnung unb ber ©erid)t
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EledlrizjMiiierli des Kanions Zurich.
Die kantonsrätliche Kommission für Prüfung des

Geschäftsberichtes und der Rechnung der Elektrizitäts-
werke des Kantons Zürich pro 1911/12 macht in ihrem
eben erschienenen Berichte folgende Bemerkungen von
allgemeinem Interesse: Die Ausführung des in H 1 des
Gesetzes betreffend die Elektrizitätswerke des Kantons
Zürich vom 15. März 1908 niedergelegten Grundsatzes,
daß der Kanton zum Zwecke der Abgabe elektrischer
Energie zu billigem Preise Elektrizitätswerke erstelle und
betreibe, Hal auch im Berichtsjahre wesentliche Förde-
rung erfahren, indem heute von den 187 politischen
Gemeinden des Kantons nur noch 35 oder 19 "/« der
elektrischen Energie entbehren, Gemeinden, deren An-
schluß infolge ihrer Lage und Bauart heute nur mit
hohen Kosten verbunden wäre, aber doch im Laufe der
Zeit möglich werden wird, getreu gegebener Zusicherung,
nach und nach alle Kantonsteile mit Elektrizität zu
versehen. Anderseits aber haben die Kantonswerke,
ihrem Charakter eines streng nach kaufmännischen
Grundsätzen zu leitenden Betriebes nachkommend, auch
dahin getrachtet, nicht heute schon Netze zu bauen, deren
Rendite noch lange Jahre wird auf sich warten lassen,
sondern sich an den Erfahrungsgrundsatz gehalten, daß
zu einer bescheidenen Rendite die Einnahmen einen ge-
wissen Prozentsatz der Anlagekosten ausmachen müssen.

Die Kommission konstatiert mit Befriedigung, daß
das Bestreben der Verwaltung durchaus dahin geht,
die beiden sich da und dort entgegenstehenden Grund-
sätze auszugleichen und nach Möglichkeit allen Anfor-
derungen gerecht zu werden. Sie konstatiert auch, daß
die gelegentlich gehörte Einrede der einseitigen Berück-
sichtigung gewisser Landesteile auf Kosten der Industrie-
betriebe einer ernsthaften Begründung entbehrt. Der
Auffassung der Verwaltung, daß die Tendenz vor allein
nun dahin gehen sollte, die Anschlüsse in den Ortsnetzen
zu vermehren, schließt sich die Kommission an; sie hat
die Überzeugung, daß in mancher der angeschlossenen
Gemeinden auch seitens der Behörden etwas mehr ge-
schehen könnte, um die Zahl der Abonnenten zu ver-
stärken. Den steten Anforderungen auf billige elektrische

Kraft sollte auch eine richtige Gegenleistung gegenüber-
stehen. Die Verwaltung der Elektrizitäts werke hat
durch die Installierung im neuen Gebäude an der
Schöntalstraße in Zürich die erhoffte Vereinheitlichung
erfahren; alle Teile des Zentralbetriebes sind nun
zweckmäßig untergebracht und der Verkehr des Publikums
ist dadurch bedeutend erleichtert worden. Immerhin
bringt aber die von den Verkehrszentren der Stadt
entfernte Lage es wohl mit sich, daß die Verwaltung
sich mit der Frage der Beschaffung von Verkaufs- und
Ausstellungslokalitäten wird befassen. Die Kommission
konstatiert, daß sowohl Verwaltungsrat wie Direktion
mit großer Arbeitsfreudigkeit und mit weiser Umsicht
ihres Amtes walten. Die Verhandlungen zwischen den

interessierten Regierungen und den Verwaltungsorganen
des Beznau Löntschwerkes haben infolge verschiedener
Umstände ein langsameres Tempo angenommen, indem
eine Einigung über die Hauptgrundsätze der Übernahme
durch die Kantone noch nicht erzielt werden konnte.
Um so mehr ist zu begrüßen, daß die Verhandlungen
zur Erstellung des eigenen Kraftwerkes bei Eglisau im
Berichtsjahre gute Fortschritte gemacht haben, die wohl zu
einer baldigen Vorlage an den Kantonsrat führen werden.

Die Produktion der eigenen Werke wurde aufs
äußerste ausgenützt; der Bezug von Beznau steigerte
sich um 14°/o, vom Albulawerk fast um die Hälfte.
Infolge des Anschlusses des Kantons Zug kann nun
das Unterwerk Affoltern a. A. besser ausgenützt werden.

Auch im Werk Dtetikon haben sich die Verhältnisse
durch die Inbetriebsetzung der Transformatorenstation
zur Verbindung mit dem Löntschnetz vorteilhaft geändert.
Die Vergrößerung der Gebäultchkeiten in Rüti wird
nicht mehr lange hinausgeschoben werden können. Der
Absatz der Energie hat eine wesentliche Steigerung er-
fahren; die Einzelabonnements haben sich im Berichts-
jähre um 3260 oder 43°/o vermehrt, die Wiederver-
käufer um zirka 3°/». Der Mehranschluß beträgt
3544,8 Kilowatt für Motoren, 1229,5 Kilowatt für
Lampen und 607,6 Kilowatt für Wärmeapparate.

In 20 Gemeinden des Kantons haben die kantonalen
Werke die Installationen allein besorgt, i» andern
Gemeinden in Verbindung mit Privatgeschäften. Das
Bestreben der Verwaltung, den Gemeinden die Finan-
zierung der Installationen durch Entgegenkommen in
den Zahlungsbedingungen zu erleichtern, ist gutzuheißen
und zu unterstützen.

Die Abschreibungen erfolgten auf Grund der Bilanz
des Rechnungsjahres 1910/11 und bewegen sich zwischen
0,5 °/o und 15°/g. Außerdem sind Fr. 85,321.50 außer-
ordentlicherweise abgeschrieben worden. Der Durchschnitt
der ordentlichen Abschreiben beträgt 2,7 "/o des Anlage-
kapitals. Mit Einschluß der außerordentlichen Ab-
schreibungen ergibt sich ein Prozentsatz von 3,6 °/o.
Das Berichtsjahr weist einen Überschuß von Fr. 591,069.30
auf, ein Resultat, das gestattet, dem wiederholt geäußer-
ten Verlangen des Kantonsrates auf Schaffung eines
besonderen Erneuerungs- und Reservefonds nachzukommen
und denselben erstmalig mit einer Einlage von 150000 Fr.
zu dotieren. Unter Hinzuziehung dieser Einlage sind
4,54 "/o abgeschrieben und zurückgelegt worden.

Im letztjährigen Bericht der Kommission war die

Meinung niedergelegt worden, daß der Regierungsrat
zu ihm geeignet erscheinender Zeit dem Kantonsrat
einen Antrag auf Erhöhung der Mitgliederzahl des

Verwaltungsrates unterbreite. Dieser Antrag liegt nun
vor und geht dahin, die ZZ 4 und 7 des Organisations-
statuts in den, Sinne abzuändern, daß der Verwaltungs-
rat aus 11 Mitgliedern bestehen soll, von denen 9 vom
Kantonsrate auf unverbindlichen Vorschlag des Regte-
rungsrates und 2 von letzterem selbst aus seiner Mitte
zu wählen seien; nicht mehr als 6 Mitglieder dürfen
gleichzeitig dem Kantonsrate angehören. Die Zahl der

Mitglieder des leitenden Ausschusses soll von 3 auf 5 er-
höht werden. Die Kommission kommt nach reiflicher
Prüfung dazu, den in der regierungsrätlichen Weisung
gegebenen Gründen ihre Zustimmung zu geben und dem
Kantonsrate die Genehmigung des Antrages des Re-
gierungsrates zu empfehlen.

Die Kommission unterbreitet dem Kantonsrat daher
folgende Anträge: l. Die Rechnung und der Bericht

Lonipi'jmjiZi'te u. slzgerwklitiz, Izlsnke

Dlltsnà H (îe. K.-K., Ziel
kisnk unrl pr»Äze>s gezrngene
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über bie @efd)äftSführung bet fantonalen @teftrijitätS=
werfe pro 1911/12 toirb genehmigt. 2. SaS Organi=
fationSftatut ber SleftrijitätSroerfe beS KantonS 3ürid)
Dom 30. 3Härj 1908 roirb rote folgt abgeänbert :

§ 4. Ser SBerroaltungSrat befiehl auS elf 9Jîit=

gliebern. Saoon werben neun oom KantonSrate auf
unoerbtnblicfyen S8orfd)lag beS IRegierunqSrateS gewählt,
^n>el oom iflegierungSrate aus feiner SJlitte. Sie AmtS=
bauer beträgt bret^ahre; bieSUitglteber finb roieberioählbar.

ißon ben buret) ben KantonSrat ju roät)(enben ïftit--
gliebern beS 33erroattungSrateS bürfen nicf)t mehr als
fec^S ^ugleict) DJliigtieber beS KantonSrateS fetn.

8 7. ®er leltenbe Ausfluß befteßt auS fünf 9Jlit=

gliebern beS IßerroaltungSrateS.

9leu(fte lösbare 6qpQoitoertiini>uns
buret) SKefftnguerfcfjtautmng mit

Äonuetbict)tung.
(oljnc tfeöci-s ober (Bummibiclituna)
SJtttflcteitt ooii aJlunjinger & Sie., 3ürtd)

3» neuerer 3dt, >®o nidE)t nur große, fonbetn auc!^

mittlere unb ftetne ©täbte bajit übergeben, ©djroemm»
fanalifationen einjuführen unb ^um großen Seil auef)

feßon eingeführt hüben, roirb ben an bie Kanäle bireft
angefcßloffenen £auSentroäfferung§leltungen alier Art
ganj befonbere ®ead)tung gefc^enft, unb bie Seßörben
haben and) teilroeife für bie Anlage biefer Leitungen
fcharfe UJorfchriften erlaffen.

©roße Sorgfalt roirb auch auf bie iöerblnbung ber

©leileitung mit ber gußetfernen Abflußleitung oerroenbet

unb roirb ßleffir in ben meifien fällen etn Steffing«
ftußen, in roeldjen baS ©leiroßr hiueingelötet unb roelcßer

bann in bie ÜDluffe beS Abflußrohres mit iQlel oerftemmt
roirb, oorgefchrieben. iöiele ©täbte haben außerbem,
bem Umfianb Rechnung tragenb, baß gevabe au ber

DerbinbungSftelle, alfo in bem feßrägen Abgang beS

AnfchluffeS nach ber ffallcitung, leicht 33erfiopfungen
eintreten, lösbare Serbinbungen jioifdien SBlelroßr unb

gußeifetner Seitung oorgefchrieben.
Sie oorfeitig abgebilbete lösbare ©gphonoetbinbung

fiellt eine Abflußleitung mit feparater ©ntlüftungSleitung,
roie folcße tn ben metften ©täbten oorgefchrieben finb,
bar. SEBte erfichtlicb. ift bie 33erbinbung beS 93lelft)pbonS
mittels einer Uteffingüberrourfinutter unb einer ÜJleffing»

tülle mit ber gußeifernen Rettung fjetgeftellt, unb fann
baS 53leirohr ober ber ©tjphon nach belieben uingebörbelt
ober in bie Sülle hiueingelötet werben.

Slefe Serbinbung ift burch bie oielen tn bie Augen
fptingenben Vorteile roohl baju angetan, aügeinein jur
Anroenbung ju gelangen, benn in ben ©täbten, roo bie

fefunbäven ©ntlüftungen für KlofettS ober ©erud)oer>
fd)lüffe oorgefchrieben finb, ift bei Serroenbung biefer

iöerblnbung bie HJlontage jnne einfache unb fiebere,

wohingegen bei ben jeßt gebräuchlichen Anorbnungen
unb bei ben meiftenteilS fchr befdjränften IHaumoerhält*
niffen eine einroanbfreic iöerblnbung nicht immer eriielt
werben tonnte.

Außer biefen Vorteilen fommt als ein roeiterer nicht

ju unterfcßäßenber Vorteil bei eintretenben 33erftopfungen,

roelche erfahrungsgemäß feßr häufig oortommen, bie

bequeme SöSbarteit unferer SSerbinbung noch h'nèu.

Sritt nämlich bei 93erroenbung beS feft oerfteinmten

DJieffingSftußenS eine ber zahlreichen Sierftopfungen im

1 ü I

Li
3'iß. 1 3'0- 3

3'8 5

2lbbübutig jeigt bie SJcrroenbutig bei ber Einlage (etunbäret
©•nttüftungbleitungeu.

oberen Knie beS iBleifpphonS ein, fo tann eine IHelnigung

nur burd) Surcßlocßung beS iBlelfophanS erfolgen, roaS

gleichbebeutenb ift mit beffen Unbrauchbarmachung.

öc
ju frig. 2—4 biocife 9-iot)t=

w ftiiefe mit lösbarer
SBerbinbutig

S3
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über die Geschäftsführung der kantonalen Elektrizitäts-
werke pro 1911/12 wird genehmigt. 2. Das Organi-
sationsstatut der Elektrizitätswerke des Kantons Zürich
vom 99. März 1998 wird wie folgt abgeändert:

H 4. Der Verwaltungsrat besteht aus elf Mit-
gliedern. Davon werden neun vom Kantonsrate aus
unverländlichen Vorschlag des Regierungsrates gewählt,
zwei vom Regierungsrate aus setner Mitte. Die Amts-
dauer beträgt drei Jahre; die Mitglieder sind wiederwählbar.

Von den durch den Kantonsrat zu wählenden Mit-
gliedern des Verwaltungsrates dürfen nicht mehr als
sechs zugleich Mitglieder des Kantonsrates sein.

H 7. Der leitende Ausschuß besteht aus fünf Mit-
gliedern des Verwaltungsrates.

Neueste lösbare Syphoiiverbindung
durch Messingverschraubung mit

Konusdichtung.
söhne Leder- »der Gttininidichtilngs
Mitgeteilt von Munzinger à Cie., Zürich

In neuerer Zeit, wo nicht nur große, sondern auch

mittlere und kleine Städte dazu übergehen, Schwemm-
kanalisationen einzuführen und zum großen Teil auch

schon eingeführt haben, wird den an die Kanäle direkt
angeschlossenen Hausentwässerungsleitungen aller Art
ganz besondere Beachtung geschenkt, und die Behörden
haben auch teilweise für die Anlage dieser Leitungen
scharfe Vorschriften erlassen.

Große Sorgfalt wird auch auf die Verbindung der

Bleileitung mit der gußeisernen Abflußleitung verwendet
und wird hiefür in den meisten Fällen ein Messing-
stutzen, in welchen das Bleirohr hineingelötet und welcher
dann in die Muffe des Abflußrohres mit Blei verstemmt
wird, vorgeschrieben. Viele Städte haben außerdem,
dem Umstand Rechnung tragend, daß gerade an der

Verbindungsstelle, also in dem schrägen Abgang des

Anschlusses nach der Falleitung, leicht Verstopfungen
eintreten, lösbare Verbindungen zwischen Bleirohr und

gußeiserner Leitung vorgeschrieben.

Die vorseitig abgebildete lösbare Syphonoerbindung
stellt eine Abflußleitung mit separater Entlüftungslettung,
wie solche in den meisten Städten vorgeschrieben sind,
dar. Wie ersichtlich, ist die Verbindung des Bleisyphons
mittels einer Messingüberwursmutter und einer Messing-
tülle mit der gußeisernen Leitung hergestellt, und kann

das Bleirohr oder der Syphon nach Belieben umgebördelt
oder in die Tülle hinetngelötet werden.

Diese Verbindung ist durch die vielen in die Augen
springenden Vorteile wohl dazu angetan, allgemein zur
Anwendung zu gelangen, denn in den Städten, wo die

sekundären Entgiftungen für Klosetts oder Geruchver-
schlösse vorgeschrieben sind, ist bei Verwendung dieser

Verbindung die Montage àe einfache und sichere,

wohingegen bei den jetzt gebräuchlichen Anordnungen
und bei den meistenteils sehr beschränkten Raumverhält-
nisten eine einwandfreie Verbindung nicht immer erzielt
werden konnte.

Außer diesen Vorteilen kommt als ein weiterer nicht

zu unterschätzender Vorteil bei eintretenden Verstopfungen,
welche erfahrungsgemäß sehr häusig vorkommen, die

bequeme Lösbarkeit unserer Verbindung noch hinzu.

Tritt nämlich bei Verwendung des fest verstemmten

Messingsstutzens eine der zahlreichen Verstopfungen im

» «>
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Fig 5

Abbildung zeigt die Verwendung der der Anlage sekundärer

Enllüftungsleitungen.

oberen Knie des Bleisyphons ein, so kann eine Reinigung

nur durch Durchlochung des Bleisyphons erfolgen, was

gleichbedeutend ist mit dessen Unbrauchbarmachung.
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^ Fig. 2—4 diverse Rohr-
or stücke mit lösbarer

Verbindung
Ä


	Elektrizitätswerk des Kantons Zürich

